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in der Regel eine solche Beweisla qe gegeben sein solll:e ,
die die Beweiserhe blichke it' der Umstände des Zustande!'c cm-
mens der Aussagen des Verdacht ige n -ausschließen.
In Ausna hme fällen kann die s e r Weg euch genut zt werden , um
den tats schlichen V/e g des Zusta nr!ekommens der Aussage in
der Verdächt igenbe f ragu ng zu kons girieren. Allerdings muß
stets beachtet werden, daß der Beschuldigte im weiteren Ver-
lauf, des Strafverf ahrens natürlic h die Möglichkeit hat■ » diese
Umstande des Zusts ndekommans, seiner Aussage darzulegen .
Für inne rriienstliche Zwec k e sollt e in solche n Fällen grund-
sätzlich eine inof fiziell e Schallaufzeichnung zur Veri:ügung
stehsn.
Ausnahmsweise kann es Vorkommen, daß der Beschuldigte nach 
Einleitung des Ermittlungsverfahrens die zuvor als Ver
dächtiger gemachten Aussagen nicht aufrecht erhält. In 
diesem Fall gilt der dargestellte Standpunkt des 1. Straf
senats des OG hinsichtlich der begrenzten Verwertbarkeit 
des Protokolls über die Verdächtigenayesage als Aufzeich-

^  |yger juristischen 
Konstellation kann jedoch nur sein'^^ie Durchführung dsr 
Verdächtigenbefragung und iĵ re Dokumentierung in jedem Einzel 
fall so zu Gestalten, daß 'oefr Verdächtice zu umfassenden 
wahrheitsgemäßen Aus sag egn!̂ver anlaßt wird und daß Inhalt und 
Verlauf der Verdächtigenbefragung exakt dokumentiert werden. 
Denn bei allen, strafprozessual begründeten Verwertungspro- 
blemen ist doch%nbestritten, daß die in der Verdachtigen- 
befragung gewonnenen Erkenntnisse über die aufzuklärende 
Straftat und ihre Zusammenhänge ihrer inhaltlichen Substanz 
nach selbstverständlich im Strafverfahren und in der poli
tisch-operativen Arbeit des MfS ohne Einschränkungen ver
wertbar sind, wenn ihr Wahrheitswert im Beweisführungspro
zeß bewiesen werden kann. ^as setzt voraus, daß weitere Be
weismittel gesichert werden können, die den Informationsge
halt der Verdächtigenaussagen bestätigen. Dementsprechend ist 
der sicherste Weg zur Umgehung juristischer Verwertungspro
bleme der Verdachtigenaussage, Verdächtigen unter Beachtung 
der oben dargestellten verfassungsmäßigen und andersrecht
lichen Prinzipien und Regelungen im Zusammenhang mit der


